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Königliche Bestätigung und Erbverschreibung für Martin Piechotka


Im Namen seiner königlichen Majestät in Preußen wird hiermit der beigefügte Vertrag bestätigt, 
durch den Martin Piechotka eine Hufe kulmischen Maßes (oder zwei Hufen, sieben Morgen und 
164 Ruthen nach Magdeburger Maß) aus dem sogenannten Schultzenland im Dorf Grabowen, 
Amtsbereich Sehesten, erblich und eigentümlich übertragen wird. Die Kriegs- und 
Domänenkammer sowie nachfolgende Besitzer werden angewiesen, diesen Vertrag in allen 
Punkten zu schützen, sofern die vereinbarten Leistungen erbracht werden.


Ausgestellt in Berlin, den 11. Juli 1782.

Unterschrieben: Blumenthal von Gandi


Inhalt der Erbverschreibung


1. ÜBERTRAGUNG DES LANDES 

Die königliche Litauische Kriegs- und Domänenkammer überträgt Martin Piechotka eine Hufe 
kulmischen Maßes (oder zwei Hufen, sieben Morgen und 164 Ruthen nach Magdeburger Maß) im 
Dorf Grabowen. Das Land wird ihm erblich und eigentümlich überlassen, mit dem Recht, es nach 
eigenem Ermessen zu nutzen, zu bewirtschaften oder – mit Zustimmung des Justizamtes – 
weiterzuveräußern.


2. ERBZINS 

Martin Piechotka verpflichtet sich, einen jährlichen Erbzins zu zahlen, der jeweils zu Martini (11. 
November) fällig ist. Die Zahlung beginnt nach einer bestimmten Frist.


3. VERPFLICHTUNGEN 

- Martin Piechotka hat die Pflicht, Futter für die Kavallerie zu liefern, Vorspanndienste zu leisten 
und bei Festungsbauten und Wolfsjagden mitzuwirken.


- Er ist außerdem verpflichtet, Kirchen- und Abgaben zu leisten sowie öffentliche Arbeiten wie 
Wege- und Grenzinstandhaltungen durchzuführen.


4. BEBAUUNG DES LANDES 

Martin Piechotka muss innerhalb von sechs Jahren das Land bebauen, einschließlich des Baus 
eines Wohnhauses, einer Scheune und eines Stalls. Die Gebäude müssen bei einer 
Feuerversicherungsgesellschaft versichert werden.


5. REGELUNGEN BEI UNGLÜCKSFÄLLEN 

Bei unvorhergesehenen Unglücksfällen wird Piechotka nach den Regeln des 
Remissionsreglements behandelt. Im Falle allgemeiner Notlagen wird er genauso unterstützt, wie 
es anderen seiner Klasse aus königlicher Gnade zuteilwird.


6. BEFREIUNG VON AMTSDIENSTEN 
Piechotka und seine Nachfolger werden von Scharwerksdiensten, Frondiensten und ähnlichen 
Amtsverpflichtungen befreit. Sie müssen keine Abgaben in Form von Getreide oder Naturalien 
leisten.




7. SCHUTZ DER RECHTE 

Solange Piechotka und seine Nachfolger die Verpflichtungen erfüllen, werden sie im Besitz ihrer 
Rechte gegen jedwede Beeinträchtigungen geschützt.


Die Erbverschreibung wurde in drei Exemplaren erstellt: eins für die königliche Litauische Kriegs- 
und Domänenkammer, eins für Martin Piechotka und ein weiteres für die amtliche Archivierung. 
Zur endgültigen Bestätigung wurde sie an die königliche Regierung eingereicht.


Ausgestellt in Gumbinnen, den 31. Januar 1786.

Unterschrieben von Vertretern der königlichen Kriegs- und Domänenkammer.


Vermerk

Das Justizamt Sehesten bestätigt am 26. Juli 1784, dass diese Erbverschreibung wortgetreu mit 
dem Original übereinstimmt.

Unterschrift: Boehns, Justizamtmann


